
KRIMINALPOLITIK
Forum für Praxis, Politik und Wissenschaft

Heft 4/November 2000 • 12. Jahrgang 
M 13276 F • ISSN 0934-9200NEUE

Strafrechtliche Sanktionen 
im europäischen Vergleich
Strafrechtliche Sanktionen 
im europäischen Vergleich

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2000-4-3 - Generiert durch IP 216.73.216.21, am 04.04.2026, 19:20:19. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2000-4-3


U n g l ä u b i g

Die Schlagzeilen vorab: Polizei setzt
Kriminalitätsrate im Vorhinein fest
+++ Bilder von Überwachungskame-
ras in Gefängnis werden Live im In-
ternet gezeigt. 
Wenn Sie, verehrte Leserinnen und
Leser jetzt glauben, ich spiele in An-
lehnung an ein Gesellschaftsspiel mit
Ihnen »Wahrheit oder Lüge?«, muß
ich Sie leider enttäuschen. Ich habe
diese Schlagzeilen zwar selbst formu-
liert. Das ist aber mehr dem Um-
stand geschuldet, daß dergleichen
heute wenig öffentliches Aufsehen er-
regt und ich somit kein zitierbares
Vorbild zur Hand hatte. Die beschrie-
benen Ereignisse sind indes Wirklich-
keit, einmal in Mecklenburg-Vorpom-
mern, einmal in Arizona (USA), je-
doch per Internet weltweit rund um
die Uhr zu betrachten.
Im ersten Fall handelt es sich auch
nicht um das späte Eingeständnis,
daß Kriminalitätsziffern auf der An-
zeigenstatistik bei der Polizei beru-
hen und daß sie demnach durch ent-
sprechende Vorgaben an die Polizei
auch steuerbar sind – ganz im Gegen-
teil. Und zum Glück! Denn in den
Zielvereinbarungen mit dem Innen-
ministerium wird ausdrücklich eine
»Senkung der Fallzahlen« als wün-
schenswert erachtet, bei gleichzeitiger
Verbesserung der »Aufklärungsquo-
te«. Wenn die Polizei nicht auf den
Kopf gefallen ist, weiß sie, was zu
tun ist: Möglichst wenige Anzeigen
entgegennehmen, bei denen sich die
Täter schwer ermitteln lassen. Nähe-
res dazu im Beitrag von Michael
Jasch.
Das zweite Beispiel (wieder einmal
aus Amerika) stellt offensichtlich ei-
nen Extremfall dar. Wenn man je-
doch bedenkt, daß vor einigen Jahren
– als bei »big brother« noch jeder an
George Orwell dachte und nicht an
eine beliebte Fernsehshow – die Über-
wachung ganzer Stadtviertel mit
Videokameras, die Einführung »elek-
tronischer Fußfesseln« oder der gene-
tische Fingerabdruck als Fahndungs-
mittel ungläubig als makabre Utopi-
en abgetan worden wären, läßt der
Beitrag von Kai Bammann die
Alarmglocken schellen. Wer es nicht
glauben mag, aber über einen Inter-
netzugang verfügt, der kann im
Selbstversuch einmal erproben, wo
seine Schamgrenze liegt.

Ungläubige Fachlektüre wünscht
Ihnen
Oliver Brüchert
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